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1. den Beldagten zu verurteile& an die Klägerin einen Betrag in Höhe vqn

19.5!7,37 € nebst Jafueszinsen i4 Höhe vbn fünf Prozentpunlfen ilber dem

Basiszinssaq auf 1.721,3'1€ seit dem 12"05.2009 bis zum 1.0.08.2009 uud auf

19;517"37 € seit dem 11.08.2009 zuzahIen.

2. im Wege der Sfirfenklage

a) Auskunft über al-le ergänzungsbedtirftigen Scherkungen, d:ie die am

18.01.2009 verstorbeue Frau Ilse Kassebaum geb, Hassepaß in der Zeit

seit dem 18.01.1999 bis zu ihrem Tod getätigt hat,

b) qü die Klägerin deu Pflichtteil in Höhe von t/2 des sich aus der Auskunft

ergebenden Nachlasswertes nebst Jafueszinsen in Höhe von fünf Prozent-

. punkten über dem Basiszinssatz seit dem I 1.08.2009 zu zählen.

Sofern das Gericht das schriftliche Vorverfahren anordnet, wird für det Fall der Ftist-

vsrsäiuüuis odet des Anerkenntnisses beanüagt,

den Beklagten durch Versäumnisurteil oder Anerkennbdsurteil ohne mUnä-

liche Verhandlung zu verurteilen,

EEGRT}NDUNG:

Mit der Klage macht die Klägerin Pflichtteilsansprüche nach ihrer am 18.01,2009 in

Quakenbrück verstortjenen Mutter Ilse KassEbaum geh Hassepaß geltend.

Eie Kläguin ist das einzige Kind det Erblasserin, die arn Todestag verwitwet war.

Die E:blasserin hat alrr 18.12.2008 ein öffentliches Testament vor dern Notat Frarz

Koftland in Bersenbrti,ck euichtet, in dem sie ihren Enketsohn, den Beklagten zu ihrem

Alleinerben eingesetzt hat.

Eeweis; in Kopie anliegendes Testameutvom 18.12.2008 (tIR.-Nr. 43212'008

- deq Nolars Frauz Kortland nebst'Eröffrrungsprotokdll des A:ntsgerichts
Bersenbrück vom 1,2.05.2009

Bei dem Erben handelt es sich,um den Sohn der Klägerin.
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Die Klägerin karur gemtiß $ 2303 BGB als Abkömmling der Verstorbenen von dem

Beklagten den Pflichfieil verlangen Um {en Pflichtteil berechnen zu können, ist der

Beklagte gemäß $ 2314 BGB verpflichtet, über den Bestand des Nacblasses Auskunft zu

erteilen.

Der Beklagte ist mehrfaoh durch den Unterzeichner aufgefordert wordeno Auskunft'uber

den Bestand des Nachlasses und die ergttnzungspflichtigen Schenkungen innerhalb der

letzten zehn Jahre vor dem Tod derErblasserin zu erteilen. Darauffrinwurde schließlieh

rnit ,Schreiben seines Bevollmächtigten" Hemr Rechtsanwalt Thomas Slork, vom

05.06.2009 Auskunft tiber die vorhandenon Konten erteilt, indem die Kopie einer An-
zeige der Krcissparkasse Be(senbrtick an das Finanzamt Osnabrück-Stadt {Erbschafus-
teuerstelle) übereicht wurde, aus der sich die Guthaben am Todestag ergeben.

Be'iveis: in Kopie anliegordes Sch,reiben von Herm Rechtsanwalt Stork vom
05.06.2009 nebst Kontrolhnitteilung der Kreissparkasse Bersenbrü-ck
an das Finanzamt OsiLabrück-Stadt

Nach der Anzeige der trSeissparkasse Bersenbnick an das Finanzamt Osuabrück.Stadt

betrugen die Kontoguthaben nebst Zinsen bis zum Todestag 36192,00 €.

D'artiber hiuaus hatte der Beklagte sich von der Erblasserin eiaen Geldbe.tag in IIöhe

vsu 3.000;00 € geliehen" den er im Sommer 2005 zurtickzahlen-wollte.

Beweis: in Kopie anliegende Bestätigrurg ohne Datum, unterzeichnet von dem
Bekiagten

Dieser Betrag wurde bis zum Tode nicht zwückgezahlt. Denn bis Anfang Dezernber

2008 hat die Klägerin die Vermögsn5arrgelegenheit der Erblasserin geregelt. Bis zu

diesem Zeifpunkt war die Rückzahlung nicht erfolgt. Auch anschließend ist diese nicht

geschehen. Andemfalls müsste der Beklagte hierüber eine Quittung vorlegen oder die

Zahlung in anderer Weise nachweisen körmen, was er nicht getan hat. Infolgedessen ge-

hörte diese Forderung zum Nachlass, sodass am Todestag ein zu berücksichtigendes

Vermögen von39.192,00 € vorhanden war.

Hiervon abzuziehen sind die Nachlasskosten, über die keine Auskunft erteilt wurde und

die wir deshalb pauschal mit 3i600,00 € ansetzeu, soda$s ein Betrag in Höhe von

35:592"00 € verbleibt.

i\
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Der Pflichtfeil besteht in der Hälfte des Wertes des gesetzlichen Erbteils" Da die

Klägerin als einziger Abkömmling Alleinerbe geworden witre, behägt ihr Pflicht-

teilsanspruch ll2 des Nachlasswertes.

Infolgedessen kann die Klägerin vom Beklagten

17,796,00 C verlangen.

Geldbet'ag in }löhe von

Darüber hinaus geht die Klägerin davon aus, dass der Beklagte zu Lebzeiten, ins-

besondere in den letzten Wochen vor dem Tod, einen erheblichen Geldbehag von der

Verstorbonen geschenkt erhalten hat. Denn am 05.12.2008 befand sich auf dem Konto

der Erblasserin bei der Kreissparkasse mit der Konto Nr. 314028077 noch ein Geldbe-

trag in Höhe von 38.653,91 €, währenddessen naoh der 1{nzeige der Kreissparkasse

Bersenbrtisk an das Finanzamt OsnabrüchStadt dieser Geidbetrag zurn Todeszeitpunkt

nur 14.517100 € betug.

Denn am 05.12.2008 hat die Klagerin de; Erblassern rwei Sparbücher zuräckgegeben,

die sie Jahre vorher zru Aufbewahrung und Verwaltung erhaften hatte, Bei der Rtick-

gabo hat sieh die Klägerin den Empfang der Sparbüehor mit den zu diesen Zeitpurrkt

vorhandenen Guthaben schriftlich bestätigen lassen

Beweis: in Kopie auliegende schriftliche Bestritigung vom 05.12.2008

Äus dieset Bestätigung ergibt sich das genannte Guthaben in Htihe von 38.653,91 €.

Die Erblasserin selbst war zu diesem Zeitpunkt nicht nnehr in der Lage, selbständig ein

B'arkinstitut auftusuchen, um über Konten zu verftigen Sie wohnte im Pflegeheiur

Ilaus Laurbertus in Berge, wohin sich aueh der Notar Kortland zwecks Aufuahme des

Testaments begeben hatte, weil die Verstorbene das Pflegeheirn nicht meh vetlassen

konnte. Aus dem Testament ergibt sich, dass es im Haus Lambertus aufgenommen

wurde.

Infolgedessen geht die Klägerin davon aus, dass der Beklagte über das Konto dergestalt

verftigt hat, dass das Guthaben an ihn ausgezahlt wwde.

D'er Beklagte ist mehrfach aufgefordert worden, Auskunft über die ergänzungs-

pflichtigen Schenkungen'votzunehmen, erstmalig mit Schreiben des Unterzejohners

vom 05.02.2009, dann mit weiterem Schreiben des Unterueichners vom 29.04.2009, ein

ir\'
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weiteres Mal mit Selueihen des Unterzeichners vom 19.05,2009 an den Bevollmächtig-
ten des Beklagten und schließlich ein letztes N4aI mit Sohreiben des Unterzeichners an

den Bevollmächtigten des Beklagten vom 27.07.2009 unter Frisßetzung bis zum
10.08.2009. Aus diesem Grund ist die Stufenklage \ryegen der ergäneringsbeditftigen

Schenkungen gerechtferti gt.

Darüber hinaus hat der Beklagte verschiedene Geldbeh'äge von seinen Elteur und der

Klägerin erhalten, die er bis heute nicbt zurückgezahit hat Am 16.08.1999 hat der Be-
klagte von seinen Eitern auf Darlehensbasis einen Betrag von 2.500,00 DM erhalten,

Beweis: in Kopie anliegende Bestätigung des Beklagtenvom 16.ü8:1999

Artr 10.06.2005 hat er von der Klägerin einen Geldbetrag von 500,00 € geliehen.

Bewejs: . in Kopie anliegende Besttitigung des Beklagten vom 10.06.2005

Am 20.06'2006 hat die Klägedn. für den Beklagten auf Darlohensbasis eine Tank-

reehnung bei der'Firrra Eeckemeyer in Höhe von,262,70 €bezahlt.

Beweis: in Kopie anliegende Bestätigung des Beklagten vom 28.06.2006

Der von den Eltem geliehene Behag musste an beide Eltern zur.ikkgezahlt werden, Der
Vater Heffiann Hackrnann ist vorverstorben. D'er Beklagte war der enzige Sohn der .

Kltigerin und vo:r deten vorverstorbenen Ehemann Hersrann Hackmann Dieser hatte

kein Testament hinterlassen, weshalb die gesetzliche Erbfolge eingeheten ist. Danach

wurde der verstorbene Heff Hermarul Haskmann beerbt von der Kläigerin und demBe-
klagten je zur Heil.fte. Infolgedessen steht der Klägerin rechnerisctr von d.er Häilfte dEr

Darlehensforderung, die'auf ihren verstorbenen Ehemann entfiel, ein halber Aflteil auf-

grund des Erbfalls zu. Da ibr die eine Hälfte der Dadehensforderung vorher bereits als

eigener zubtard, kann sie im Ergebnis 3/4 der Darlehensforderung für sich be.

anryrucherr" denn der Nachlass des verstoibenen Hemraun Hackmann war im Übrigen

aufgeteilt Dies ergibt einen Behag von 2.500,00 DM x3/4 
= 

1.875,00 DMlgSB,67 g,

Dieser Befrag addiert'mit den beiden weiteren genailnten Darlehensforderuugen ergibt

einen weiteren Betag von 1.721,37 Q der mit der Klage geltend gemacht wird.

Die geltend gemachten Zinsen sind aus dem Gesichtdpunkt des Verzuges gerechtfertigt,
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Eie geltend gemachten Darlehensbeftäge wurden mit Sch.reibe.n, vom 29.04.2009 unter
Friqtsetzung bis zurn 11.05.2009 erstattet verlangt.

Beweis: in Kopie anliegendes Auf,forder-uqgsschreiben des Unterzeiohners an
Hemr Rechtsanwalt Stork vorn 29.04.2009

Die Fflichueilsansprüche wurden mit Schreiben des Untsrzeichners an Herm Rechtsan.
-walt Stork.vom27.07.2009 untet Fristsetzung bis zum 10108.2009 geltend gemacht:

Beweis: in Kopie anliegendes Schreibe4 des Unterzeichners.an He.rrn
Rechtsanwalt Stork vom 27,07.2009

Yeruag in Höhe des Teilbetrages von I.721,37 € ist damit seit dem 12.05.2009 und in
Höhe des insgesamt geltend gemachten Betrages seit dem I 1,08.2009 eingeheten.

Die Höhe der Zinsen ergibt sich aus dem Gesetz.

tlber den erforderlichen Geriehtskostenvorschuss, berechnet nach dem geltend ge-

machten Betrag und einem weiteren Betrag von 3.000,00 € flir den Auskunftsanspruch,

ist als Anlage ein Verrechnungsscheck aus eigenen Mitteln in Höhe von 243,00 € bei-
geftigt.


